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Vorwort 

Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung des Problems der 
Grafschaftsverfassung  und ihrer Bedeutung für die Verfassungsge-
schichte des Mittelalters bedarf wohl keiner näheren Begründung. Ob-
gleich ich es bewußt vermieden habe, dies in der Formulierung des 
Titels zum Ausdruck zu bringen, ist die vorliegende Schrift eigentlich 
nur der erste Teil einer Geschichte der Grafschaftsverfassung.  Der ur-
sprüngliche Plan, der auf eine Anregung meines verehrten Lehrers 
Walter Schlesinger zurückgeht, zielte auf eine Untersuchung, die bis ins 
Hoch- und Spätmittelalter reichen und die Rolle der Grafengewalt bei 
der Entstehung der Landesherrschaft  klären sollte. Die Beschränkung 
auf die merowingische und karolingische Zeit, die hoffentlich  nur eine 
vorläufige ist, erwies sich als unumgänglich, da zunächst erst einmal 
einige Grundfragen zu erörtern waren. Klarheit zu gewinnen über den 
Stand der Forschung, war das Ziel der Einleitung. Sie ist nicht als um-
fassende historiographische Rückblende zu verstehen, sondern als der 
Versuch, die Genesis derjenigen Gedanken aufzuzeigen, die die gegen-
wärtige Forschung beherrschen. Es muß hervorgehoben werden, daß ich 
selbst zunächst von der Auffassung ausgegangen bin, die ältere Lehre 
von der Existenz einer Grafschaftsverfassung  sei in allen wesentlichen 
Punkten widerlegt und müsse nunmehr durch eine besser begründete 
Darstellung ersetzt werden. Während der Sichtung und Interpretation 
der Quellen bin ich jedoch nach und nach zu der Erkenntnis gekommen, 
daß viele neuere Theorien mit den Aussagen der Quellen nicht in Uber-
einstimmung zu bringen waren. Eine kritische Überprüfung dieser 
Theorien war daher nicht zu umgehen. 

Der Methode der neueren Rechts- und Verfassungsgeschichte ent-
sprechend standen Untersuchungen auf regionaler Basis am Anfang. Die 
einzelnen Abschnitte über die verschiedenen deutschen Landschaften 
haben, bedingt durch die jeweilige Quellenlage, recht unterschiedliches 
Gewicht. Für manche Landschaft reichte die Überlieferung für eine 
wirkliche Synthese nicht aus, so daß ich mich auf eine Stellungnahme zu 
einigen kontroversen Grundproblemen beschränken mußte. Gerade für 
diese Landschaften soll versucht werden, durch eine Weiterführung der 
Untersuchungen für spätere Zeitabschnitte weitere Aufschlüsse zu ge-
winnen. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen sahen in vielen Punk-
ten anders aus, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Gleichwohl hoffe 
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ich, daß in dem Resumé dieser Schrift nicht eine bloße Rückkehr zu den 
Lehrmeinungen der klassischen deutschen Rechts- und Verfassungsge-
schichtsforschung zu sehen ist. 

Die Arbeit war Anfang 1970 abgeschlossen und hat im Sommer-
semester des gleichen Jahres der Philosophischen Fakultät der Philipps-
Universität Marburg als Habilitationsschrift vorgelegen. Meine Absicht, 
einzelne Teile durch weitere Untersuchungen auszubauen, konnte ich 
wegen unerwarteter beruflicher  Verpflichtungen nicht verwirklichen. 
Auch später erschienene Literatur ist nur in Ausnahmefällen noch auf-
genommen worden. 

Meinem akademischen Lehrer, Herrn Professor D. Dr. Dr. h. c. 
Walter Schlesinger, danke ich sehr für viele Anregungen und sein stetes 
Interesse am Fortgang dieser Arbeit. Mein Dank gilt ferner  meinen 
Kollegen Dr. Willi Görich, Dr. Michael Gockel, Prof. Dr. Dietrich Claude 
und Dr. Fred Schwind für manches fördernde Gespräch. 

Marburg an der Lahn, 20. Dezember 1972 
Hans K. Schulze 
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Einleitung 

Forscbungsstand und Quellenlage 

Mit der Frage nach Struktur und Funktion der Grafschaft  wird zu-
gleich die Frage nach dem Wesen des mittelalterlichen Staates gestellt. 
In der älteren Forschung dominierte die Vorstellung von der Existenz 
einer G r a f s c h a f t s v e r f a s s u n g  im frühen und hohen Mittelalter. 
Durch diese Sicht wurde die Grafschaft  als eine der wichtigsten Institu-
tionen des fränkischen und des deutschen Reiches des Mittelalters aus 
der Fülle der verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Erscheinungen 
herausgehoben und zum zentralen Strukturelement der Reichsverfas-
sung gemacht. In der neueren deutschen Forschung ist ihr dieser Rang 
allerdings wieder abgesprochen worden. 

Es gibt gegenwärtig kaum einen Bereich der mittelalterlichen Ge-
schichte, dessen Grundlagen so umstritten sind, wie die der Verfassungs-
geschichte. Die klassische deutsche Rechts- und Verfassungsgeschichts-
schreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hatte ein überzeugendes, 
in sich geschlossenes Lehrgebäude errichtet, das auf festen Fundamenten 
zu ruhen schien. Die jahrzehntelange Forschung war vor allem von 
Rechtshistorikern oder wenigstens von juristisch geschulten Gelehrten 
getragen worden, die die vielfältigen historischen Erscheinungen in ein 
logisch einwandfreies System zu bringen suchten. Allerdings ist man 
in der Gegenwart zu leicht geneigt, die Geschlossenheit dieses Gebäudes 
zu überschätzen, denn an Kontroversen sowohl über Grundfragen als 
auch über Einzelprobleme hat es nicht gefehlt. Nur treten sie in den 
Gesamtdarstellungen und den rechtsgeschichtlichen Lehrbüchern, an 
denen man sich heute vielfach zu orientieren pflegt, weniger in Erschei-
nung. Hier herrschte der Zwang zur Systematisierung und zur Reduk-
tion auf das Wesentliche, so daß räumliche und zeitliche Unterschiede 
trotz der unvergleichlichen Quellenkenntnis dieser Gelehrtengeneratio-
nen nicht selten in den Hintergrund traten oder nivelliert wurden. 

So ist es kein Zufall, daß der Generalangriff  auf dieses Lehrgebäude 
vor allem von dem Zweig der Geschichtswissenschaft geführt wurde, 
der sich auf die Erforschung kleinerer historischer Räume konzentrierte 
und nach der Erkenntnis der regionalen Besonderheiten strebte, der 
modernen Landesgeschichtsschreibung. Verfassungsgeschichtsforschung 
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auf landesgeschichtlicher Ebene gab es zwar schon längst, doch standen 
die Vertreter dieser Forschungsrichtung stets im Schatten der Repräsen-
tanten der allgemeinen Rechts- und Verfassungsgeschichte. Seit einigen 
Jahrzehnten hat sich das Bild gewandelt. In zahlreichen Arbeiten wurde 
gezeigt, daß die Verfassungsgeschichtsforschung  immer stärker auf lan-
desgeschichtlichen Untersuchungen aufbauen muß, wenn sie hinter den 
Normen die Verfassungswirklichkeit  erkennen will. Die Landesge-
schichte hat sich aber nicht nur emanizipiert, sondern sie erwies sich auch 
als ein geeigneter methodischer Ansatzpunkt für eine fundamentale 
Uberprüfung des älteren Lehrgebäudes. Schon A L F O N S D O P S C H , der von 
der österreichischen Landesgeschichte her Zugang zur allgemeinen Wirt-
schafts-, Verfassungs- und Sozialgeschichte fand und in seinen zahl-
reichen Untersuchungen zwischen rechtshistorischer Typisierung und 
regionalgeschichtlicher Individualisierung zu vermitteln suchte, schickte 
seinem Werk über die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der 
europäischen Kulturentwicklung einen langen kritischen Forschungs-
bericht voraus1. Grundsätzliche Kritik an den Methoden und den ideolo-
gischen Prämissen der Vertreter der klassischen deutschen Rechts- und 
Verfassungsgeschichtsschreibung haben dann O T T O B R U N N E R 2 , H E I N R I C H 

D A N N E N B A U E R 3 und T H E O D O R M A Y E R 4 geübt, andere wie H E I N R I C H M I T T E I S 5 

oder K A R L S I E G F R I E D B A D E R 6 haben ihnen wenigstens in wesentlichen 
Punkten zugestimmt. Mit der Frage der ideologischen Bedingtheit der 

1 ALFONS DOPSCH, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen 
Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl den Großen, 2. Auf-
lage 1923, I , S. 1 ff. 

2 O T T O BRUNNER, Land und Herrschaft.  Grundfragen der territorialen Ver-
fassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, 5. Auflage 1965, S. 111 ff.  (1. Auf-
lage 1939); DERS., Moderner Verfassungsbegriff  und mittelalterliche Verfas-
sungsgeschichte. In: M IÖG Erg.-Bd. 14 (1939). (Neufassung in: Herrschaft  und 
Staat  im Mittelalter,  hrsg. von Hellmut Kämpf, 1956 (Wege der Forschung 2), 
S. 1—19). 

3 HE INRICH DIANNENBAUER, Adel, Burg und Herrschaft  bei den Germanen. 
Grundlagen der deutschen Verfassungsentwicklung. In: Hist Jb. 61 (1941), 
S. 1—50 (Neudruck in: DANNENBAUER, Grundlagen der mittelalterlichen Welt. 
Skizzen und Studien, 1958, S. 121—178); DERS., Hundertschaft, Centena und 
Huntari. In: HistJb. 62/69 .(1949), S. 155—219 (Neudruck in: D»ANNENBAUER, 
Grundlagen der mittelalterlichen Welt, S. 179—239). 

4 THEODOR MAYER, Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deut-
schen Staates im hohen Mittelalter. In: HZ 159 (1939), S. 457—487 (Neufassung 
in: Herrschaft  und  Staat  im Mittelalter,  S. 284—331); DERS., Fürsten und Staat. 
Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters, 1950, S. X I V ; 
DERS., Grundlagen und Grundfragen.  In: Grundfragen  der  alemannischen 
Geschichte,  1955 (Vorträge und Forschungen 1), S. 7—35; DERS., Die Königs-
freien und der Staat des frühen Mittelalters. In: Das Problem  der  Freiheit 
in der  deutschen  und schweizerischen  Geschichte,  1955 (Vorträge und For-
schungen 2), S. 7—56. 

5 HE INRICH M I T T E I S , Land und Herrschaft.  Bemerkungen zu dem gleich-
namigen Buch OTTO BRUNNERS. In: HZ 163 (1941), S. 255—281, 471—489. 

Β K A R L SIEGFRIED BADER, Herrschaft  und Staat im deutschen Mittelalter. In: 
HistJb. 62/69 (1949), S. 618—646. 
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älteren Lehrmeinungen hat sich in ausführlicher  Weise B Ö C K E N F Ö R D E 

auseinandergesetzt7. 

Die Abkehr von den Auffassungen der älteren Lehre w a r aber nicht 
nur eine Folge des Hervortretens landesgeschichtlicher Aspekte, sondern 
wurde auch dadurch bedingt, daß man in der neueren Forschung danach 
strebte, die besonderen Formen der mittelalterlichen rechtlichen und 
sozialen Ordnungen stärker in ihrer Eigenart und Eigenständigkeit zu 
begreifen und von den modernen Phänomenen des staatlichen und ge-
sellschaftlichen Lebens abzusetzen. Erscheinungen wie Munt , Fehde, 
Sippe, Hausherrschaft,  Vogtei oder Charisma, die der älteren Forschung 
keineswegs unbekannt waren, rückten deutlicher ins Blickfeld der For-
schung und erhielten ein größeres spezifisches Gewicht. Die Gefolgschaft 
in ihren verschiedenartigen Ausprägungen wurde als ein wesentliches 
Element des mittelalterlichen Gesellschaftsgefüges hervorgehoben; mi t 
ihr i m Zusammenhang steht die Treue, nicht als ein bloß moralisches 
Postulat, sondern als ein besonderer und tragender Rechtsbegriff 8. 
Neuere tiefgreifende  Forschungen galten der spätgermanischen und 
frühmittelalterlichen Stammesbildung9, dem germanischen Heerkönig-
tum 1 0 , dem Problem der rechtsständischen Freiheit 1 1 und der Bedeutung 

7 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, Die deutsche verfassungsgeschichtliche For-
schung im 19. Jährhundert. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder, 
1961 (Schriften zur Verfassungsgeschichte 1). 

8 WALTER SCHLESINGER, Herrschaft  und Gefolgschaft  in der germanisch-
deutschen Verfassungsgeschichte. In: SCHLESINGER, Beiträge zur deutschen 
Verfassungsgeschichte des Mittelalters, 1963,1, S . 9—52; H A N S K U H N , Die Grën-^ 
zen der germanischen Gefolgschaft.  In: ZSRG GA 73 (1956), S. 1—83; F R A N -
TISEK GRAUS, Über diie sogenannte germanische Treue. In: Historica I (19®9), 
S. 71—121; WALTER SCHLESINGER, Randbemerkungen zu drei Aufsätzen über 
Sippe, Gefolgschaft  und Treue. In: SCHLESINGER, Beiträge zur deutschen Ver-
fassungsgeschichte des Mittelalters, I, S. 286—334. 

9 RE INHARD WBNSKUS, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der 
frühmittelalterlichen gentes, 1961. 

1 0 WALTER SCHLESINGER, Über germanisches Heerkönigtum. In: SCHLESINGER, 
Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, I , S. 53—87. 

1 1 Die Literatur ist kaum mehr zu übersehen. Hervorzuheben sind die Sam-
melbände Adel  und  Bauern  im Deutschen  Staat  des  Mittelalters,  hrsg. von 
Theodor Mayer, 1943 (Neudruck 1967) und Das Problem  der  Freiheit  in der 
deutschen  und  schweizerischen  Geschichte,  1955 (Vorträge und Forschun-
gen 2). THBODOR M A Y E R , Die Entstehung des „modernen" Staates im Mittel-
alter! und die freien Bauern. In: ZSRG GA 57 (1937), S. 210—288; DBRS., König-
tum und Gemeinfreiheit im frühen Mittelalter. In: M A Y E R , Mittelalterliche 
Studien. Gesammelte Aufsätze, 1959, S. 139—163; DERS., Bemerkungen und 
Nachträge zum Problem der freien Bauern. In: MAYBR, Mittelalterliche Stu-
dien, S. 164—186; H E I N R I C H DANNENBAUER, Die Freien im karolingischen Heer. 
In: DANNENBAUER, Grundlagen der mittelalterlichen Welt, S. 240—256; FRIEDRICH 
LÜTGE, Das Problem der Freiheit in der früheren deutschen Agrarverfassung. 
In: LÜTGE, Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Ab-
handlungen, 1963 (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 5), 
S. 1—36; FRANZ IRSIGLER, Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen 
Adels, 1969 (Rhein. Archiv 70). — Vgl. ferner  die Aufsatzsammlung von K A R L 
BOSL, Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa, 1964. 

2 Schulze 


